
Marburg, den 03.12.2025

Arbeitsweise Ausschussvorstand

Das Student*innenparlament hat beschlossen:

Ändere Geschäftsordnung § 36 wie folgt:

(2) 1Dem Ausschussvorstand obliegt die Berichterstattung gegenüber dem Student*innenparlament. 
2Außerdem gewährleistet er die Erreichbarkeit des Ausschusses durch eine regelmäßige Kontrolle 

der Ausschussmail und initiiert eine Sitzung, sobald es Arbeit für den Ausschuss gibt.

- Der Vorstand des 60. Student*innenparlaments


